
Bei den genannten öffentlichen Versicherern besteht zu Gunsten der Inhaber einer

gültigen MasterCard Gold bzw. MasterCard Gold Zusatzkarte Versicherungsschutz

gemäß den nachstehend aufgeführten Bedingungen.

Ihre Schadenmeldung richten Sie bitte an den entsprechenden Versicherer.
Die Service- und Notrufzentrale ist unter der Telefonnummer

(02 11) 53 63-6 51

Tag und Nacht für Sie erreichbar.

Versicherungsbestätigung

Union Krankenversicherung AG
66099 Saarbrücken

Union Reiseversicherung AG
Maximilianstraße 53
80530 München

Bahnhofstraße 69 · 65185 Wiesbaden
Telefon (06 11) 1 78-27 77 
Telefax (06 11) 1 78-33 33

(0) 2 11/53 63-6 51
Vorwahl
Bundesrepublik
Deutschland

Call prefix
Federal Republic

of Germany

Die Service- und Notrufzentrale der
SparkassenVersicherung ist Tag und
Nacht erreichbar. Geben Sie die
MasterCard Gold Kartennummer
an.

The SparkassenVersicherung switch-
board for service and emergency
calls is manned 24 hours a day.
Please quote our MasterCard Gold
number.
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zum MasterCard® Gold

Versicherungsschutz

MasterCard® Gold

07
6

/2
74

 8
31

 0
00

6/
20

03
 



Inhaltsverzeichnis

Seite:

I. Allgemeine Hinweise 3

II. Versicherungs- und Serviceleistungen im Gesamtüberblick 3

1. Reiserücktrittskostenversicherung/Reiseabbruchversicherung 4

Versicherer: URV Union Reiseversicherung AG, München

2. Auslandsreise-Krankenversicherung 5

Versicherer: UKV Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken

3. Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung 8

Versicherer: SV SparkassenVersicherung Öffentliche Versicherungsanstalt, Wiesbaden 

4. Reiseservice-Hotline 3

5. Ergänzende Bestimmungen 11

2

07
6



3

1. Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes

Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes für die MasterCard®

Gold bzw. MasterCard Gold Zusatzkarte ergeben sich ausschließ-
lich aus den nachstehenden jeweiligen Bestimmungen, aus den –
zum Teil nur auszugsweise abgedruckten – Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen.  

2. Beitragszahlung

Den Beitrag für diese Versicherungen trägt der Kartenemittent aus
der geleisteten Kartenjahresgebühr.

3. Rechte im Schadenfall

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht den versicherten
Personen direkt zu.

4. Aufrechnungsverbot

Ansprüche auf Versicherungsleistungen haben ausschließlich die
versicherten Personen. Ansprüche der versicherten Personen dür-
fen die Versicherer nicht mit Forderungen gegenüber dem Karten-
emittenten aufrechnen. Der § 35 b Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) gilt insoweit als abbedungen.

Hinweis:

Sofern ein Inhaber der MasterCard Gold bzw. MasterCard Gold Zusatzkarte im Besitz mehrerer gültiger Kreditkarten ist, können die Versiche-
rungsleistungen nur einmal in Anspruch genommen werden.

II. Versicherungs- und Serviceleistungen im Gesamtüberblick

I. Allgemeine Hinweise

REISERÜCKTRITTSKOSTENVERSICHERUNG

Der Versicherer leistet dem Karteninhaber und den mitversicherten Per-
sonen Entschädigung bei Nichtantritt oder Abbruch von Reisen im Rah-
men der in den §§ 1 - 8 der nachstehenden Allgemeinen Bedingungen
für die Reiserücktrittskostenversicherung (ABRV) aufgeführten Gründe.
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Reisen, die nach Einbin-
dung dieses Versicherungsschutzes im Gültigkeitszeitraum der Master-
Card Gold gebucht werden.

AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG

Diese Versicherung bietet Ihnen als Karteninhaber und den mitversi-
cherten Personen Versicherungsschutz bei unvorhergesehen eintreten-
den Erkrankungen. Sie erhalten 100%igen Kostenersatz für medizinisch
notwendige ärztliche und schmerzstillende zahnärztliche Behandlung
einschließlich einfacher Füllungen, Arznei- und Heilmittel. Sie haben
selbstverständlich 1.-Klasse-Status und können den Arzt oder das
Krankenhaus frei wählen. Erstattung von Mehrkosten durch medizinisch
notwendigen und ärztlich verordneten Rücktransport eines Erkrankten
an seinen ständigen Wohnsitz oder in das nächsterreichbare Kranken-
haus ist ebenfalls gewährleistet.

AUSLANDS-AUTO-SCHUTZBRIEFVERSICHERUNG

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber/die
mitversicherten Personen anlässlich einer Auslandsreise mit ihrem
Fahrzeug eine Panne/einen Unfall erleiden, das Fahrzeug gestohlen
wird oder ein Totalschaden eintritt sowie bei Erkrankung oder Tod des
Fahrers. Der Umfang des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – versi-
cherte Gefahren – der Allgemeinen Bedingungen für die MasterCard
Gold Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung (EVASB 2002) hervor.

REISESERVICE-HOTLINE

Bei Notfällen auf Auslandsreisen – wann immer Hilfe benötigt wird –
genügt ein Anruf bei der rund um die Uhr zur Verfügung stehenden Not-
rufzentrale in Deutschland, um alles Notwendige vor Ort zu veranlassen.

Zusätzlich zu der Organisation der umfangreichen Versicherungsleistun-
gen kann – ohne Kostenübernahme – folgender Service in Anspruch ge-
nommen werden:

Juristischer Notfallservice mit der Hilfestellung bei der Benennung ei-
nes Rechtsanwaltes, Dolmetschers sowie von Botschaften und Kon-
sulaten vor Ort

Medizinischer Notfallservice mit Informationen über die Möglichkeiten
ärztlicher Versorgung vor Ort, der Benennung von Deutsch oder Eng-
lisch sprechenden Ärzten vor Ort, der Hilfestellung bei Übermittlung von
Informationen zwischen beteiligten Ärzten und Angehörigen während ei-
nes Krankenhausaufenthaltes nebst der Organisation des Besuches ei-
ner nahe stehenden Person

Kreditkarten-Notfallservice mit der Hilfestellung bei Verlust oder Dieb-
stahl der Kreditkarte durch Veranlassung der Kartensperrung und soweit
möglich Ersatzbeschaffung

Reisedokumenten-Notfallservice mit der Hilfestellung bei Verlust von
Reisedokumenten auf Grund von Diebstahl, Raub oder sonstigem Ab-
handenkommen durch Benennung und Kontaktherstellung zu Behör-
den, Ämtern, Botschaften oder Konsulaten

Bargeldservice mit der Hilfestellung in finanziellen Notlagen bei Dieb-
stahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen der Reisezahlungsmittel
durch Kontakt zur Hausbank oder nach Ablauf von 24 Stunden mit ei-
nem darlehensweisen Betrag bis zu ƒ 1.500,-.
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1. Welche Bedingungen liegen der Reiserücktrittskostenver-
sicherung zu Grunde?

Dem Vertrag liegen die 

– Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktrittskosten-
versicherung (ABRV) 

– Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferien-
wohnungen

zu Grunde.

2. Versicherte Personen

Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegat-
te/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemein-
schaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und volljährige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese
unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen.

3. Einschränkungen

Für die in Abs. 2 aufgeführten versicherten Personen besteht
nur dann Versicherungsschutz, wenn sie gemeinsam mit dem
Karteninhaber die Reise buchen und durchführen. Wird ein Rei-
severtrag/Mietvertrag ohne Teilnahme des Karteninhabers ge-
schlossen, so besteht kein Versicherungsschutz.

Ist im Reisevertrag/Mietvertrag des Karteninhabers bereits eine
obligatorische Reiserücktrittskostenversicherung in den Reise-
preis eingeschlossen, so ist diese obligatorische Reiserücktritts-
kostenversicherung vorrangig in Anspruch zu nehmen. 

4. Zeitraum des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz besteht für alle Reisen, die nach Ein-
bindung dieses Versicherungsschutzes im Gültigkeitszeitraum
der MasterCard® Gold gebucht werden. 

5. Was ist zusätzlich vereinbart?

Zusätzlich zu den Bestimmungen der ABRV gilt als vereinbart:

Zu § 2 der ABRV:

Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Reise-
büro/der Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige Insti-
tutionen einen gültigen Reisevertrag abschließen.

Zu § 4 der ABRV:

Die Höchstversicherungssumme je Reisevertrag/Mietvertrag
beträgt ƒ 10.000,- insgesamt für alle versicherten Personen.

Allgemeine Bedingungen für die Reiserücktrittskostenversicherung
(ABRV)

§ 1 Versicherte Personen/Versicherungsschutz

1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegat-
te/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemein-
schaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und volljährige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese
unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen. 

2. Der Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der
Karte für alle Reisen, die nach Einbindung dieses Versiche-
rungsschutzes im Gültigkeitszeitraum der MasterCard Gold ge-
bucht werden. 

3. Für die in Ziffer 1 aufgeführten versicherten Personen besteht
nur dann Versicherungsschutz, wenn sie gemeinsam mit dem
Karteninhaber die Reise buchen und durchführen. Wird ein Rei-
severtrag/Mietvertrag ohne Teilnahme des Karteninhabers ge-
schlossen, so besteht kein Versicherungsschutz. 

§ 2 Versicherungsumfang

1. Der Versicherer leistet Entschädigung:

a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen
oder einem anderen vom Versicherten vertraglich geschul-
deten Rücktrittskosten;

b) bei Abbruch der Reise für die nachweislich entstandenen
zusätzlichen Rückreisekosten und die hierdurch unmittel-
bar verursachten sonstigen Mehrkosten des Versicherten,
vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem versicherten
Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle nach-
träglicher Rückkehr.

Bei Erstattung dieser Kosten wird in Bezug auf Art und
Klasse des Transportmittels, der Unterkunft und Verpfle-
gung auf die durch die Reise gebuchte Qualität abgestellt.
Wenn abweichend von der gebuchten Reise die Rückreise
mit Flugzeug erforderlich wird, werden nur die Kosten für
einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt.
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleitpersonen
sowie Kosten für die Überführung eines verstorbenen Ver-
sicherten.

2. Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1 leistungspflichtig,
wenn infolge eines der nachstehend genannten wichtigen
Gründe entweder die Reiseunfähigkeit des Versicherten nach
allgemeiner Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der An-
tritt der Reise oder deren planmäßige Beendigung nicht zuge-
mutet werden kann:

a) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkran-
kung des Versicherten, seines Ehegatten, seiner Kinder,
Eltern, Geschwister, Großeltern, Enkel, Schwiegereltern,
Schwiegerkinder oder, wenn die Reise für 2 Personen ge-
meinsam gebucht wurde, der zweiten Person vorausge-
setzt, dass diese gleichfalls versichert ist;

b) Impfunverträglichkeit des Versicherten oder, im Falle ge-
meinsamer Reise, seines Ehegatten, der minderjährigen
Kinder oder Geschwister des Versicherten oder der Eltern
eines minderjährigen Versicherten, sofern der Angehörige
ebenfalls versichert ist;

c) Schwangerschaft einer Versicherten oder, im Falle gemein-
samer Reise, der versicherten Ehefrau oder der versicher-
ten Mutter eines minderjährigen Versicherten;

d) Schaden am Eigentum des Versicherten oder, im Falle ge-
meinsamer Reise, eines der in Ziffer 2 b genannten versi-
cherten Angehörigen des Versicherten infolge von Feuer,
Elementarereignis oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten,
sofern der Schaden im Verhältnis zu der wirtschaftlichen
Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder
sofern zur Schadenfeststellung seine Anwesenheit not-
wendig ist.

Der Versicherer ist im Umfang von § 2 Nummer 1 auch dann
leistungspflichtig, wenn sich die Risiken gemäß § 2 Nummer 
2 a – d für eine versicherte Person verwirklicht haben.

3. Der Versicherer ist nur dann leistungspflichtig, wenn das Reise-
büro/der Reiseveranstalter/der Hotelbetrieb oder sonstige Insti-
tutionen einen gültigen Reisevertrag abschließen.

§ 3 Ausschlüsse

1. Der Versicherer haftet nicht

für die Gefahren des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähn-
licher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom Kriegs-
zustand aus der feindlichen Verwendung von Kriegswerk-
zeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben, politische
Gewalthandlungen, Aufruhr, sonstige bürgerliche Unruhen
und Kernenergie*.

Reiserücktrittskostenversicherung

*) Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland

nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflich-

tet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab. 
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2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn
für den Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der
Versicherung voraussehbar war oder der Versicherte ihn vor-
sätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.

§ 4 Versicherungssumme, Selbstbehalt

1. Die Versicherungssumme soll dem vollen ausgeschriebenen
Reisepreis (Versicherungswert) entsprechen und beträgt je Rei-
severtrag/Mietvertrag max. ƒ 10.000,- insgesamt für alle versi-
cherten Personen.

2. Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Versicherungssumme
von ƒ 10.000,- abzüglich Selbstbehalt. 

3. Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versicherte einen Selbst-
behalt in Höhe von ƒ 100,- je Person. 

Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, so trägt
der Versicherte von dem erstattungsfähigen Schaden 20 v. H.
selbst, mindestens ƒ 100,- je Person.

§ 5 Obliegenheiten des Versicherten im Versicherungsfall

1. Der Versicherte ist verpflichtet:

a) dem Versicherer den Eintritt des Versicherungsfalles un-
verzüglich mitzuteilen und gleichzeitig die Reise bei der
Buchungsstelle oder im Falle der schon angetretenen Rei-
se beim Reiseveranstalter zu stornieren;

b) dem Versicherer jede gewünschte sachdienliche Auskunft
zu erteilen und ihm alle erforderlichen Beweismittel von
sich aus zur Verfügung zu stellen, insbesondere ärztliche
Atteste über Krankheiten, Unfälle, Impfungsverträglichkeit
bzw. Schwangerschaft im Sinne von § 1 Ziffer 2 unter
Beifügung der Buchungsunterlagen einzureichen;

c) auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von der Schwei-
gepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall zu entbinden,
soweit diesem Verlangen rechtswirksam nachgekommen
werden kann.

2. Verletzt der Versicherte eine der vorstehenden Obliegenheiten,
so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es
sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung
bleibt der Versicherer insoweit verpflichtet, als die Verletzung
weder Einfluss auf die Feststellung des Versicherungsfalles
noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versiche-
rer obliegenden Leistung gehabt hat.

§ 6 Zahlung der Entschädigung

Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der
Höhe nach festgelegt, so hat die Auszahlung der Entschädi-
gung binnen zwei Wochen zu erfolgen.

§ 7 Rechtsverhältnisse der Versicherten

Ansprüche gemäß § 2 dieser Bedingungen bestehen unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer.

§ 8 Anderweitige Versicherungen

Der Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig be-
stehenden Versicherungen, das heißt, sofern Versicherungs-
schutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versi-
cherer besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag
vor. 

Dem Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den
Schadenfall meldet. Meldet er den Schaden dem auf dem
Deckblatt angegebenen Versicherer, dann wird dieser insoweit
auch in Vorleistung treten. 

Sonderbedingungen zu den ABRV für gemietete Ferienwohnun-
gen

Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträgen für
Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienappartements in
Hotels genommen wird, erhält § 2 Ziffer 1 der Allgemeinen Be-
dingungen für die Reiserücktrittskostenversicherung (ABRV)
folgende Fassung:

Der Versicherer leistet Entschädigung:

a) Bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des Ferienhau-
ses oder Ferienappartements im Hotel aus einem der in 
§ 2 Ziffer 2 ABRV genannten wichtigen Gründe für die dem
Vermieter oder einem anderen vom Versicherten vertrag-
lich geschuldeten Rücktrittskosten;

b) bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des Ferien-
hauses oder des Ferienappartements im Hotel aus einem
der in § 2 Ziffer 2 ABRV genannten wichtigen Gründe für
den nicht abgewohnten Teil der Mietkosten, falls eine Wei-
tervermietung nicht gelungen ist.

Die übrigen Bestimmungen der ABRV gelten sinngemäß.

Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB).

1. Wer ist versichert?

Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegat-
te/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemein-
schaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und volljährige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese
unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen.

2. Was umfasst der Versicherungsschutz?

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten,
Unfälle und andere im Tarif genannte Ereignisse, die während
einer vorübergehenden Auslandsreise auftreten. Er leistet bei
einem im Ausland unvorhergesehen eintretenden Versiche-
rungsfall Ersatz von Aufwendungen für Heilbehandlung und er-
bringt sonst vereinbarte Leistungen.

3. Für welche Auslandsreisen gilt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ersten 60 Tage
(maximale Dauer des Versicherungsschutzes) eines jeden Aus-
landsaufenthaltes innerhalb des Versicherungsjahres. Das Ver-
sicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von jeweils
365 Tagen ab Aushändigung der Kreditkarte. 

4. Wo besteht der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Nicht
als Ausland gelten die Bundesrepublik Deutschland sowie die
Länder, in denen die versicherte Person einen ständigen Wohn-
sitz hat. 

5. Was ist ein Versicherungsfall?

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehand-
lung einer versicherten Person wegen Krankheit, Schwanger-
schaftskomplikationen oder Unfallfolgen. Als Versicherungsfall
gilt auch ein medizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter
Krankenrücktransport, die Entbindung sowie der Tod. Der Ver-
sicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn
nach medizinischem Befund keine Behandlungsbedürftigkeit
mehr besteht. 

Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge
ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ur-
sächlich zusammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versiche-
rungsfall.

Auslandsreise-Krankenversicherung
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6. Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?

6.1 Erstattet werden die Aufwendungen für:

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen ein-
schließlich unaufschiebbarer Operationen und Operations-
nebenkosten;

b) ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Nicht als
Arzneimittel gelten, auch wenn sie ärztlich verordnet sind
und heilwirksame Stoffe enthalten, Nähr- und Stärkungs-
präparate, kosmetische Präparate sowie Mittel, die vor-
beugend oder gewohnheitsmäßig genommen werden;

c) ärztlich verordnete Heilmittel bis zu insgesamt ƒ 150,- je
Versicherungsfall: Inhalationen, Wärme-, Licht- und Elek-
trotherapie sowie – nach einem während des Auslands-
aufenthaltes eingetretenen Unfall – medizinische Bäder
und Massagen;

d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals auf
Grund eines während des Auslandsaufenthaltes einge-
tretenen Unfalls erforderlich werden, bis zu insgesamt 
ƒ 150,- je Versicherungsfall; 

e) Röntgendiagnostik und Strahlentherapie;

f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehand-
lung;

g) den medizinisch notwendigen Transport in das nächst-
erreichbare geeignete Krankenhaus oder zum nächst-
erreichbaren Notfallarzt durch anerkannte Rettungsdiens-
te zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall;

h) schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in Verbin-
dung stehenden notwendigen Zahnfüllungen in einfacher
Ausführung sowie Reparaturen von Prothesen (nicht je-
doch Neuanfertigung von Zahnersatz, Kronen und Inlays)
bis zu insgesamt ƒ 300,- je Versicherungsfall.

6.2 Die Mehrkosten eines medizinisch notwendigen und ärztlich
angeordneten Rücktransports aus dem Ausland werden erstat-
tet, wenn an Ort und Stelle bzw. in zumutbarer Entfernung eine
ausreichende medizinische Behandlung nicht gewährleistet
und dadurch eine Gesundheitsschädigung zu befürchten ist. 

Zusätzlich werden die Mehrkosten für eine Begleitperson er-
stattet, wenn die Begleitung medizinisch notwendig und ärzt-
lich angeordnet ist. 

Die Rückführung muss an den ständigen Wohnsitz oder in das
von dort nächsterreichbare geeignete Krankenhaus erfolgen.
Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, ist das je-
weils kostengünstigste Transportmittel zu wählen.

Mehrkosten sind die Kosten, die durch den Eintritt des Versi-
cherungsfalls für eine Rückkehr ins Inland zusätzlich anfallen.
Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten werden
von der Versicherungsleistung abgezogen. 

6.3 Beim Tode der versicherten Person werden die Kosten der Be-
stattung am Sterbeort oder der Überführung an deren letzten
ständigen Wohnsitz erstattet.

6.4 Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung be-
steht freie Wahl unter den im Aufenthaltsland allgemein aner-
kannten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung
stehen, über ausreichende diagnostische und therapeutische
Möglichkeiten verfügen und Krankengeschichten führen.

6.5 Werden die Kosten einer stationären Krankenhausbehandlung
von einem anderen Kostenträger teilweise übernommen, zahlt
der Versicherer neben den verbleibenden erstattungsfähigen
Restkosten ein Krankenhaustagegeld. Das Krankenhaustage-
geld errechnet sich wie folgt: Höhe der Kostenbeteiligung ge-
teilt durch die Anzahl der Tage der stationären Behandlung –
höchstens ƒ 30,- täglich. Anstelle jeglicher Kostenerstattung
bei stationärer Behandlung kann ein Krankenhaustagegeld von
ƒ 30,- pro Tag gewählt werden.

7. In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz?

7.1 Kein Versicherungsschutz besteht für: 

a) Heilbehandlungen, von denen bei Grenzüberschreitung
feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der Rei-
se stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise wegen
des Todes des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners
oder eines Verwandten ersten Grades unternommen wur-
de;

b) Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im
Ausland alleiniger Grund oder einer der Gründe für den
Antritt der Reise war;

c) Gesundheitsschäden und für Todesfälle, die durch kriege-
rische Ereignisse oder innere Unruhen verursacht worden
sind; Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versi-
cherte Person auf Reisen ins Ausland überraschend von
diesen Ereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungs-
schutz entfällt am Ende des 7. Tages nach Beginn eines
kriegerischen Ereignisses oder einer inneren Unruhe auf
dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Per-
son aufhält;

d) auf Vorsatz, Selbstmord, Selbstmordversuch oder auf
Sucht (z. B. Alkohol oder Drogen) beruhende Krankheiten
und Unfälle einschließlich deren Folgen sowie für Entgif-
tungs-, Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen;

e) Kur und Sanatoriumsbehandlung sowie Rehabilitations-
maßnahmen;

f) ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort.
Diese Einschränkung entfällt, wenn während eines vorü-
bergehenden Aufenthaltes durch eine vom Aufenthalts-
zweck unabhängige Erkrankung oder einen dort eingetre-
tenen Unfall Heilbehandlung notwendig wird;

g) Behandlung durch Ehegatten/eingetragenen Lebenspart-
ner, Eltern oder Kinder; nachgewiesene Sachkosten wer-
den nach Ziffer 6 erstattet;

h) Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Er-
krankungen sowie für Psychotherapie;

i) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwah-
rung bedingte Behandlung oder Unterbringung;

j) Aufwendungen für nicht unfallbedingte Hilfsmittel, z. B.
Brillen, Kontaktlinsen, Einlagen, Prothesen.

7.2 Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für
die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch notwendige
Maß oder ist die geforderte Vergütung für die Verhältnisse des
Reiselandes nicht angemessen, kann der Versicherer seine
Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

7.3 Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall-
oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heil- oder Un-
fallfürsorge, ist der Versicherer nur für die Aufwendungen leis-
tungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen not-
wendig bleiben. Ansprüche der versicherten Person auf Kran-
kenhaustagegeld werden hiervon jedoch nicht berührt.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-
Krankenversicherung (AVB)

1. Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes?

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der
Versicherungsbestätigung, besonderen schriftlichen Vereinba-
rungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Ta-
rif sowie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsver-
hältnis unterliegt deutschem Recht.

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aushändigung der
Kreditkarte, jedoch nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland.
Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind, wird nicht geleistet. 

3. Wann endet der Versicherungsschutz?

3.1 Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versi-
cherungsfälle – mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes un-
ter Berücksichtigung der im Tarif vorgesehenen maximalen
Dauer des Versicherungsschutzes, spätestens mit dem Wegfall
der Kreditkarteninhaberschaft oder – bei Beendigung des Ver-
trages zwischen dem Versicherer und dem Kreditkarten-Emit-
tenten – mit dem Ende des durch die letzte Kreditkartenjahres-
gebühr gedeckten Zeitabschnitts. Als Beendigung des Aus-
landsaufenthaltes gilt die Grenzüberschreitung in das Inland.

3.2 Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch be-
steht, längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nach-
gewiesener Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich
der Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der ursprüngli-
chen Beendigung des Versicherungsschutzes (siehe Absatz 1)
hinaus um längstens 90 Tage.

4. Was tun im Schadenfall?

4.1 Kostenbelege können nur dann erstattet werden, wenn sie un-
ter Angabe der Nummer der Kreditkarte dem Versicherer direkt
eingereicht werden. Der Versicherer ist zur Leistung nur ver-
pflichtet, wenn die von ihm geforderten Nachweise im Original
erbracht sind; diese werden Eigentum des Versicherers. 

4.2 Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers,
den Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandel-
ten Person, die Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die ein-
zelnen Leistungen des Heilbehandlers sowie die Behandlungs-
daten. 

Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die
Preise und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei
Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der be-
handelten Zähne und die daran vorgenommenen Behandlun-
gen tragen. 

4.3 Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die Fälligkeit
der Leistungen aus § 11 Absatz 1 bis 3 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG).

4.4 Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport vor,
ist eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische Not-
wendigkeit mit Angabe der genauen Krankheitsbezeichnung
einzureichen. 

4.5 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungs-
kosten ist die amtliche Sterbeurkunde sowie eine ärztliche Be-
scheinigung über die Todesursache einzureichen.

4.6 Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender Wirkung an den
Übermittler von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten.

4.7 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abge-
treten noch verpfändet werden.

4.8 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden
zum aktuellen Kurs des Tages, an dem die Belege beim Versi-
cherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des Tages gilt
der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen Zentralbank.
Für nicht gehandelte Währungen, für die keine Referenzkurse
festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß „Devisenkursstatistik“,
Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt/Main,
nach jeweils neuestem Stand, es sei denn, es wird durch Bank-
belege nachgewiesen, dass die zur Bezahlung der Rechnungen
notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben
wurden. 

4.9 Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in das
Ausland und für Übersetzungen können von den Leistungen
abgezogen werden.

5. Anspruch auf Versicherungsleistungen

5.1 Anspruch auf die Versicherungsleistungen hat die versicherte
Person.

5.2 Gegen diesen Anspruch der versicherten Person darf der Ver-
sicherer nicht mit den ihm zustehenden Forderungen aus dem
Vertrag mit dem Kreditkarten-Emittenten aufrechnen; die Vor-
schrift des § 35 b Versicherungsvertragsgesetz wird abbedun-
gen. 

6. Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles zu beachten? 

6.1 Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung
des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen,
die der Genesung hinderlich sind. 

6.2 Die versicherte Person hat auf Verlangen des Versicherers jede
Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder der Leistungspflicht des Versicherers und ihres Um-
fanges erforderlich ist. Insbesondere ist sie verpflichtet, Er-
klärungen zur Entbindung von der Schweigepflicht abzugeben.
Außerdem sind dem Versicherer auf dessen Verlangen Beginn
und Ende eines jeden Auslandsaufenthaltes nachzuweisen.

6.3 Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person ver-
pflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt
untersuchen zu lassen. 

7. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?

Wird eine der in Ziffer 6 genannten Obliegenheiten vorsätzlich
oder grob fahrlässig verletzt, ist der Versicherer mit den in § 6
Absatz 3 VVG vorgeschriebenen Einschränkungen berechtigt,
die Versicherungsleistung ganz oder teilweise zu versagen. 

8. Ansprüche gegen Dritte

8.1 Hat eine versicherte Person Schadenersatzansprüche nicht-
versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, besteht unbescha-
det des gesetzlichen Forderungsüberganges nach § 67 VVG
die Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus
dem Versicherungsvertrag Kostenersatz geleistet wird, an den
Versicherer schriftlich abzutreten. Gibt eine versicherte Person
einen solchen Anspruch oder ein zur Sicherung des Anspru-
ches dienendes Recht ohne Zustimmung des Versicherers auf,
wird dieser insoweit von der Verpflichtung zur Leistung frei, als
er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen
können. 

8.2 Wurde von einem Dritten Schadenersatz nichtversicherungs-
rechtlicher Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den Er-
satz auf seine Leistungen anzurechnen, soweit der geleistete
Schadenersatz und seine Versicherungsleistung zusammen
den tatsächlichen Schaden übersteigen würden. 

8.3 Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungsleis-
tung davon, dass von einem Dritten Schadenersatz nichtversi-
cherungsrechtlicher Art geleistet wurde, kann er die erbrachte
Versicherungsleistung, soweit der geleistete Schadenersatz
und seine Versicherungsleistung zusammen den tatsächlichen
Schaden übersteigen, zurückfordern.

9. Willenserklärungen und Anzeigen 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer
bedürfen der Schriftform. Zu ihrer Entgegennahme sind Versi-
cherungsvermittler nicht bevollmächtigt.

10. Gerichtsstand 

Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am Sitz
des Versicherers oder bei dem Gericht des Ortes anhängig ge-
macht werden, wo der Versicherungsvermittler zur Zeit der Ver-
mittlung seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung
einer solchen seinen Wohnsitz hatte.
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Auslands-Auto-Schutzbriefversicherung

1. Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninha-
ber/die mitversicherten Personen anlässlich einer Auslandsrei-
se mit ihrem Fahrzeug eine Panne/einen Unfall erleiden, das
Fahrzeug gestohlen wird oder ein Totalschaden eintritt sowie
bei Erkrankung oder Tod des Fahrers. Der Umfang des Versi-
cherungsschutzes geht aus § 1 – versicherte Gefahren – der All-
gemeinen Bedingungen für die MasterCard® Gold Auslands-
Auto-Schutzbriefversicherung (EVASB 2002) hervor.

Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der
MasterCard Gold bzw. MasterCard Gold Zusatzkarte.

2. Versicherte Personen

Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegat-
te/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemein-
schaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und volljährige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese
unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen.

Für die aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann
Versicherungsschutz, wenn sie die Reise auch gemeinsam mit
dem Karteninhaber durchführen.

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige
Wohnsitz der versicherten Personen in der Bundesrepublik
Deutschland. Sofern aus beruflichen Gründen der Hauptwohn-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegt wird, bleibt der Versi-
cherungsschutz bis zu 12 Monate bestehen.

3. Versicherungssummen

Diverse – siehe die nachstehenden EVASB 2002

4. Bedingungen

Allgemeine Bedingungen für die MasterCard Gold Auslands-
Auto-Schutzbriefversicherung (EVASB 2002), diese sowie die
gesetzlichen Bestimmungen.

5. Geltungsbereich

Europa sowie die außereuropäischen Anliegerstaaten des Mit-
telmeeres. Kein Versicherungsschutz besteht für Schadener-
eignisse in der Bundesrepublik Deutschland sowie für Scha-
denereignisse innerhalb einer Entfernung von 50 km vom
Wohnsitz des Karteninhabers bzw. der mitversicherten Perso-
nen.

6. Ausschlüsse

Siehe § 9 – Risikoausschlüsse – nachstehender EVASB 2002

7. Subsidiarität

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig beste-
henden Versicherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für
dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer be-
steht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Dem
Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den Scha-
denfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall dem in der Versiche-
rungsbestätigung zum Auslands-Auto-Schutzbrief bezeichne-
ten Versicherer, dann wird dieser insoweit auch in Vorleistung
treten.

8. Versichertes Risiko

Versicherungsschutz besteht für folgende Fahrzeuge (Kräder
über 50 ccm, PKW, Wohnmobile bis zu 4 t):

a) Fahrzeug des Karteninhabers bzw. der mitversicherten Per-
sonen

b) ein dem Karteninhaber zur Verfügung gestelltes Firmenfahr-
zeug

c) ein Selbstfahrer-Mietfahrzeug.

Zeitgleich besteht Versicherungsschutz nur für ein Fahrzeug.

9. Dauer des Versicherungsschutzes

Vom Beginn der Reise bis zur Rückkehr von der Reise. 

Allgemeine Bedingungen für die MasterCard Gold Auslands-Auto-
Schutzbriefversicherung (EVASB 2002)

§ 1 Versicherte Gefahren

1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt
Serviceleistungen in folgenden Fällen:

1.1 Panne und Unfall (§ 2)

1.1.1 Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 2 Nr. 1)

1.1.2 Bergen und Abtransport (§ 2 Nr. 2)

1.1.3 Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3.1 und Nr. 3.2)

1.1.4 Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.1)

1.1.5 Mietwagen bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.2)

1.1.6 Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3)

1.1.7 Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.4)

1.1.8 Fahrzeugunterstellung (§ 2 Nr. 4.5)

1.1.9 Benennung von Werkstätten vor Ort (§ 2 Nr. 4.6)

1.2 Diebstahl und Totalschaden (§ 3)

1.2.1 Übernachtung (§ 3 Nr. 1)

1.2.2 Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2)

1.2.3 Mietwagen (§ 3 Nr. 3)

1.2.4 Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4)

1.2.5 Fahrzeugunterstellung (§ 3 Nr. 5)

1.3 Fahrerausfall (§ 4)

1.3.1 Fahrzeugrückholung (§ 4 Nr. 1)

1.3.2 Übernachtung (§ 4 Nr. 2)

1.4 Reiserückrufservice (§ 5)

1.5 Fahrzeugschlüssel-Service (§ 6)

2. Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist der Karteninhaber ver-
pflichtet, sich unverzüglich nach Eintritt des Schadenfalles in
den nachfolgenden Fällen mit dem Versicherer darüber abzu-
stimmen, ob und welche Leistungen dieser erbringt:

Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.3),

Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.4),

Fahrzeugverzollung und -verschrottung (§ 3 Nr. 4) und 

Fahrzeugrückholung bei Fahrerausfall (§ 4 Nr. 1).

Unterbleibt diese Abstimmung, so werden die auf Grund der
unterbliebenen Abstimmung entstandenen Mehrkosten vom
Versicherer nicht ersetzt, es sei denn, dass der Karteninhaber
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

Die §§ 62 VVG (Rettungspflicht) und 63 VVG (Rettungskosten)
bleiben unberührt.

3. Fahrzeuge im Sinne dieser Bedingungen sind Kräder (über 
50 ccm), Personenkraftwagen und Wohnmobile bis zu 4 t. Alle
Fahrzeuge dürfen nach ihrer Bauart und Ausstattung nur zur
Beförderung von nicht mehr als neun Personen (einschließlich
Führer) geeignet und bestimmt sein. Der Versicherungsschutz
erstreckt sich auch auf mitgeführte Wohnwagen-, Gepäck- oder
Bootsanhänger sowie mitgeführtes Gepäck und Ladung.

§ 2 Panne und Unfall

Kann das Fahrzeug auf Grund einer Panne (Brems-, Betriebs-
oder reiner Bruchschaden) oder eines Unfalles (unmittelbar von
außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Er-
eignis) seine Fahrt nicht unmittelbar fortsetzen, erbringt der Ver-
sicherer Leistungen für:

1. die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeu-
ges unmittelbar an der Schadenstelle durch Pannenhilfs-
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fahrzeuge bis zu einem Wert von ƒ 100,- (einschließlich der
vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile);

2. das Bergen und den Abtransport, wobei sich die Leis-
tungspflicht des Versicherers für den Abtransport auf ei-
nen Wert bis zu ƒ 150,- beschränkt und die Leistungen
gemäß Nr. 1 angerechnet werden;

3.1 eine Übernachtung des Karteninhabers und der mitversi-
cherten Personen bis zu ƒ 60,- pro Person, wenn das
Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe fahrbereit
gemacht, die Fahrbereitschaft aber am Tag des Schaden-
falles nicht wieder hergestellt werden kann und der Kar-
teninhaber und die mitversicherten Personen deshalb am
Ort der Reparaturwerkstatt oder am nächstgelegenen Ort
mit einer Übernachtungsmöglichkeit übernachten;

3.2 weitere Übernachtungen nach Maßgabe von Nr. 3.1 bis
zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeu-
ges, wenn das Fahrzeug an dem auf den Schadenfall fol-
genden Tag nicht wieder in fahrbereiten Zustand versetzt
ist, jedoch für höchstens zwei weitere Übernachtungen;

4. anstelle der Leistung nach Nr. 3.2

4.1 die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Per-
sonen mit öffentlichen Verkehrsmitteln – nach Wahl des
Einzelnen – entweder zum Zielort und vom Zielort zurück
zu der Reparaturwerkstatt am Schadenort oder zu dem
amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers und für
diesen oder eine von ihm beauftragte Person vom Wohn-
sitz zur Reparaturwerkstatt am Schadenort auf dem je-
weils kürzesten Wege.

Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen Entfer-
nung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahn-
kosten 2. Klasse, bei größeren Entfernungen bis zur Höhe
der Bahnkosten 1. Klasse oder der Liegewagenkosten
jeweils einschließlich Zuschläge oder die Kosten eines
Linienfluges der Economy-Klasse sowie für nachgewiese-
ne Taxifahrten bis zu ƒ 30,-. Liegt der Zielort außerhalb des
in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereiches, beschränkt
sich die Leistung auf die Fahrt innerhalb dieses Geltungs-
bereiches oder

4.2 die Anmietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeuges bis zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
oder für die Fahrt zum ständigen Wohnsitz des Kartenin-
habers, jedoch längstens für sieben Tage und höchstens
bis zu ƒ 350,-. Wird diese Leistung in Anspruch genom-
men, stehen weder dem Karteninhaber noch einer der mit-
versicherten Personen Leistungen nach § 2 Nr. 3.2 und 4.1
zu;

4.3 den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu
einem Schadenort, der innerhalb des in § 7 Nr. 1 bezeich-
neten Geltungsbereiches liegt sowie den eventuell erfor-
derlichen einfachen Rücktransport ausgetauschter Mo-
toren, Getriebe oder Achsen. Voraussetzung ist, dass die
Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des
Fahrzeuges notwendig sind und am Schadenort oder des-
sen Nähe nicht beschafft werden können;

4.4 den Rücktransport des Fahrzeuges von einem Schadenort
innerhalb des in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereiches
zu einer Werkstatt an den amtlich festgelegten Wohnsitz
des Karteninhabers oder den Weitertransport bis zum Ziel-
ort, sofern dadurch keine höheren Kosten als beim Rück-
transport entstehen und eine Reparatur am Zielort möglich
ist. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug am Schadenort
oder in dessen Nähe nicht fahrbereit gemacht werden kann
und die Kosten einer Reparatur den Wiederbeschaffungs-
wert des Fahrzeuges am Tage des Schadens im Inland
nicht übersteigen. Wiederbeschaffungswert ist der Kauf-
preis, der aufgewandt werden muss, um ein gleichwerti-
ges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben.

4.5 Muss das Fahrzeug nach Panne oder Unfall bis zur Wie-
derherstellung der Fahrbereitschaft oder Durchführung des
Transportes zu einer Werkstatt untergestellt werden, trägt
der Versicherer die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch
höchstens für zwei Wochen.

4.6 Muss das Fahrzeug repariert werden, hilft der Versicherer
bei der Suche nach einer Werkstatt. Für die Leistung der
Werkstatt übernimmt der Versicherer keine Haftung.

§ 3 Diebstahl und Totalschaden

Kann das Fahrzeug auf Grund eines Diebstahls oder Totalscha-
dens (Reparaturkosten übersteigen den Kaufpreis, der am Tage
des Schadens im Inland aufgewandt werden muss, um ein
gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu erwerben) nicht zu
dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karteninhabers zurück-
gefahren werden, erbringt der Versicherer Leistungen für:

1. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und
der mitversicherten Personen, jeweils bis zu ƒ 60,- pro
Person, soweit Übernachtungen durch den Diebstahl oder
Totalschaden erforderlich werden;

2. die Fahrt des Karteninhabers und der mitversicherten Per-
sonen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Zielort und
zurück zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz des Karten-
inhabers auf dem jeweils kürzesten Wege. Die Kostener-
stattung erfolgt bei einer einfachen Entfernung unter 1.200
Bahnkilometern bis zur Höhe der Bahnkosten 2. Klasse,
bei größeren Entfernungen bis zur Höhe der Bahnkosten 
1. Klasse oder der Liegewagenkosten jeweils einschließ-
lich Zuschläge oder die Kosten eines Linienfluges der Eco-
nomy-Klasse sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu
ƒ 30,-;

3. anstelle der Ersatzleistungen nach Nr. 1 und Nr. 2 die An-
mietung eines gleichartigen Selbstfahrer-Vermietfahrzeu-
ges zur Weiter- und Rückfahrt, jedoch längstens bis zu 7
Tagen und höchstens bis zu ƒ 350,-. Wird diese Leistung
in Anspruch genommen, stehen weder dem Karteninhaber
noch einer der mitversicherten Personen Leistungen ge-
mäß Nr. 1 und Nr. 2 zu;

4. die Fahrzeugverzollung und -verschrottung durch Erstat-
tung der für das Fahrzeug anfallenden Zollgebühren oder
der Kosten der Verschrottung, wenn eine solche zur Ver-
meidung von Zollgebühren durchgeführt wird.

5. Muss das Fahrzeug nach Diebstahl im Ausland und Wie-
derauffinden bis zur Durchführung des Rücktransportes
oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt wer-
den, trägt der Versicherer die hierdurch entstehenden Kos-
ten, jedoch höchstens für zwei Wochen.

§ 4 Fahrerausfall

Kann auf einer Reise infolge Todes des Fahrers oder dessen
krankheits- bzw. verletzungsbedingter Fahrunfähigkeit, die län-
ger als drei Tage dauert, das Fahrzeug weder von diesem noch
von einem der Insassen zurückgefahren werden, so erbringt
der Versicherer Leistungen für:

1. Fahrt, Unterbringung und Verpflegung eines Ersatzfahrers,
der das Fahrzeug zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz
des Karteninhabers zurückholt. Die Leistung des Versiche-
rers beschränkt sich insgesamt auf einen Wert bis zu 
ƒ 0,50 je km-Entfernung zum Wohnsitz des Karteninha-
bers;

2. höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers und
der mitversicherten Personen bis zur Fahrzeugrückholung,
jeweils bis zu ƒ 60,- pro Person, soweit die Übernachtun-
gen durch den Fahrerausfall erforderlich werden.

§ 5 Reiserückrufservice

Erweist sich infolge eines Todes oder Erkrankung eines nahen
Verwandten des Karteninhabers oder infolge einer erheblichen
Schädigung seines Vermögens dessen Rückruf von einer Rei-
se durch Rundfunk als notwendig, werden die erforderlichen
Maßnahmen vom Versicherer in die Wege geleitet und die hier-
durch entstehenden Kosten übernommen.
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§ 6 Fahrzeugschlüssel-Service

Bei Verlust der Fahrzeugschlüssel hilft der Versicherer bei der
Beschaffung von Ersatzschlüsseln und übernimmt die Kosten
für den Versand der Ersatzschlüssel. Die Kosten für die Ersatz-
schlüssel werden nicht übernommen.

§ 7 Geltungsbereich und Dauer

1. Versicherungsschutz wird für Versicherungsfälle, die in Europa
und in den außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmee-
res, aber außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eintreten,
gewährt.

2. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem ersten Tag der Aus-
landsreise und endet mit der Rückkehr von der Reise.

§ 8 Versicherte Personen

1. Versichert ist der Karteninhaber. Mitversichert sind der Ehegat-
te/eingetragene Lebenspartner oder der in häuslicher Gemein-
schaft wohnende Lebensgefährte sowie deren unverheiratete
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und volljährige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, sofern diese
unterhaltsberechtigt sind und Unterhalt beziehen.

Für die aufgeführten versicherten Personen besteht nur dann
Versicherungsschutz, wenn sie die Reise auch gemeinsam mit
dem Karteninhaber durchführen.

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige
Wohnsitz des Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Sofern aus beruflichen Gründen der Hauptwohnsitz vorü-
bergehend ins Ausland verlegt wird, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen.

3. Alle für den Karteninhaber getroffenen Bestimmungen gelten
sinngemäß für die mitversicherten Personen.

4. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht
ausschließlich dem Karteninhaber zu.

5. Ist der Versicherer dem Karteninhaber gegenüber von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, so gilt dies auch gegenüber den
mitversicherten Personen.

§ 9 Risikoausschlüsse

Versicherungsschutz wird nicht gewährt:

1. wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis hatte. Die Verpflichtung zur Leis-
tung bleibt jedoch gegenüber denjenigen versicherten
Personen bestehen, die von dem Fehlen der Fahrerlaubnis
ohne Verschulden keine Kenntnis hatten;

2. für Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere
Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben oder
Kernenergie (der Ersatz dieser Schäden richtet sich aus-
schließlich nach dem Atomgesetz) verursacht werden. Ist
der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht
zu erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung
des Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit,
dass der Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzu-
führen ist;

3. für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrtveranstaltungen,
bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindig-
keit ankommt, oder die bei den dazugehörenden Übungs-
fahrten entstehen;

4. wenn der Karteninhaber oder die mitversicherten Perso-
nen das Fahrzeug bei Eintritt des Schadens zur gewerbs-
mäßigen Personenbeförderung oder gewerbsmäßigen
Vermietung verwenden:

5. wenn sich der Versicherungsfall bis zu 50 km von einem
grenznahen Wohnsitz des Karteninhabers entfernt ereig-
net hat;

6. wenn in den Fällen des § 4 eine Krankheit bzw. Verletzung
des Karteninhabers oder der mitversicherten Person, die
innerhalb von sechs Wochen vor Reisebeginn aufgetreten
ist oder noch vorhanden war, oder eine Schwangerschaft
Ursache für den Schaden ist.

§ 10 Obliegenheiten des Karteninhabers im Versicherungsfall

1. Der Karteninhaber hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich anzuzeigen;

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu min-
dern und dabei die Weisungen des Versicherers zu befol-
gen. Er hat, soweit die Umstände es gestatten, solche
Weisungen einzuholen;

c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner
Entschädigungspflicht zu gestatten und jede hierzu dien-
liche Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu erteilen und
die Originalbelege beizufügen sowie gegebenenfalls inso-
weit die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu
entbinden;

d) den Versicherer bei der Geltendmachung der auf diesen
gemäß § 67 VVG übergehenden Ersatzansprüche zu un-
terstützen sowie ihm die erforderlichen Auskünfte zu ertei-
len und Beweismittel auszuhändigen;

e) dem Versicherer Name, Anschrift und Versicherungs-
schein-Nummer (Mitglieds-Nummer) einer anderweitig be-
stehenden Versicherung anzugeben, sofern bei dieser Ver-
sicherungsschutz für dieselbe Gefahr besteht.

2. Wird eine dieser Obliegenheiten verletzt, so kann der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei werden, es sei denn,
dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr-
lässigkeit beruht. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Ver-
letzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet,
als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

§ 11 Besondere Verwirkungsgründe

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn

1. der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen den
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
haben;

2. der Karteninhaber oder die mitversicherten Personen den
Versicherer arglistig über Tatsachen zu täuschen versu-
chen, die für den Grund oder für die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind;

3. der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist
von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird,
nachdem der Versicherer unter Angabe der mit dem Ablauf
der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt
hat.

§ 12 Abtretung

Die Versicherungsansprüche können von ihrer endgültigen
Feststellung ohne ausdrückliche Genehmigung des Versiche-
rers weder abgetreten noch verpflichtet werden.

§ 13 Subsidiarität

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig beste-
henden Versicherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für
dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer be-
steht, geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Dem
Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den Scha-
denfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall dem MasterCard®

Gold Auslands-Auto-Schutzbriefversicherer, dann wird dieser
insoweit auch in Vorleistung treten.

§ 14 Schlussbestimmung

1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichen-
des bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften.

2. Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag
(VVG), der in den EVASB erwähnten Bestimmungen enthält, ist
dem Bedingungstext beigefügt.
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Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Der Versicherer wird im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer,
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Verband
der privaten Krankenversicherung zur Beurteilung des Risikos und der
Ansprüche an andere Versicherer weiterleiten. Gesundheitsdaten dürfen
nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden.

Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) und
Informationen für den Versicherungsnehmer

Soweit nicht in den jeweiligen abgedruckten Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen oder den Besonderen Bedingungen Abweichendes be-
stimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere das Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG).

Die für den Versicherungsnehmer wichtigsten Bestimmungen aus dem
VVG sind nachfolgend auszugsweise abgedruckt.

Obliegenheitsverletzung (§ 6 VVG)

… ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit
verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versiche-
rer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein,
wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leis-
tung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Einfluss weder auf die Fest-
stellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Um-
fang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

Fälligkeit (§ 11 VVG)

(1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur
Feststellung des Versicherungsfalls und des Umfangs der Leis-
tung des Versicherers nötigen Erhebung fällig.

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monats seit der An-
zeige des Versicherungsfalls nicht beendet, so kann der Versiche-
rungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlags-
zahlungen in Höhe des Betrages verlangen, den der Versicherer
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat.

(3) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhe-
bungen infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers
gehindert ist.

Rettungspflicht (§ 62 VVG)

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versi-
cherungsfalls nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisun-
gen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und sind von ihnen
entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versicherungs-
nehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln.

Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit be-
ruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leis-
tung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei
gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

Rettungskosten (§ 63 VVG)

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, fal-
len, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem Versicherer zur Last, soweit
der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten
durfte. 

Der Versicherer hat Aufwendungen, die in Gemäßheit der von ihm ge-
gebenen Weisungen gemacht worden sind, auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versiche-
rungssumme übersteigen. Er hat den für die Aufwendungen erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

Gesetzlicher Forderungsübergang (§ 67 VVG)

Steht dem Versicherungsnehmer Anspruch auf Ersatz des Schadens ge-
gen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, so-
weit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen
den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs dienendes Recht auf,
so wird der Versicherer von einer Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus
dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

Aufsichtsbehörde

Bei Beschwerden über eine Versicherungsgesellschaft können Sie sich
auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich
Versicherungen – Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, wenden.

Ergänzende Bestimmungen für alle Versicherungen

Typ B


